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Hiermit wird die nachfolgende Änderung der Allgemeinverfü-
gung bekannt gemacht. Da die Änderung der Allgemeinver-
fügung gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Köln vom 
10.02.2009 in der Fassung der 20. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Köln vom 06. Dezember 2019 am 
26.05.2020 bekanntgemacht wurde und am 27.05.2020 in 
Kraft getreten ist, erfolgt insoweit die gemäß § 8 Abs. 2 Haupt-
satzung der Stadt Köln erforderliche nachrichtliche Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köln.

Die Allgemeinverfügung wird dahingehend geändert, dass das 
Verweilen auf dem im Lageplan gekennzeichneten Bereich 
Brüsseler Platz täglich in der Zeit von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
untersagt wird.

Ferner wird zusätzlich der Bereich des Kinderspielplatzes vom 
Verbot des Verweilens ausgenommen.

Diese Änderung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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Die Allgemeinverfügung wird dahingehend geändert, dass das 
Betreten und der Aufenthalt auf dem Rheinboulevard, Panora-
maweg und Kennedy-Ufer in Köln/Deutz täglich in der Zeit von 
18.00 Uhr bis 6.00 Uhr untersagt wird.

Diese Änderung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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